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Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Art. 10 Abs. 2 der Vemehmlassungsvorlage erfolgt die Veranlagung durch die Ge
meinden. Zudem soll den Gemeinden eine Strafkompetenz zukommen (Art. 13 der Ver
nehmlassungsvorlage). Rechtsmittelbestimmungen werden in der Vorlage keine vorgese
hen. Dies bedeutet,, dass der Rechtsmittelweg von den Gemeinden an die Regierung geht 
(Art. 2 Abs. 1 LVG).

Für Strafverfahren, auch für Verwaltungsstrafverfahren, gelten die Verfahrensgarantien ge
mäss Art. 6 EMRK. Da die Regierung kein Tribunal im Sinne von Art. 6 EMRK ist, kann 
sie diese Garantien nicht erfüllen. Der Rechtsmittelweg sollte daher im Verwaltungsstraf
verfahren von den Gemeinden an die Landessteuerkommission, die ein Tribunal nach Art.
6 EMRK ist, gehen. Aus diesem Grund bietet es sich auch an, dass VeranlagungsVerfügun
gen der Gemeinden an die Landessteuerkommission angefochten werden können.
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